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Standespolitik

Angriff auf Vertragsfreiheit
In einer Stellungnahme hat der Verband
Freier Berufe in Bayern darauf hingewiesen,
dass eine verschuldensunabhängige Haf-
tung des Arbeitgebers auf Entschädigung für
immaterielle Schäden weit über die EU-Vor-
gabe hinaus geht und in unserem Rechts-
system die Ausnahme ist. Die Auswirkungen
auf den Abschluss von Arbeits- und Anstel-
lungsverträgen sind ganz erheblich und
zwingen den Arbeitgeber zu umfangreicher
Dokumentation. „Sämtliche Unterlagen über
Vorgänge, bei denen Diskriminierungen
auch nur im entferntesten denkbar sind, wä-
ren aufzubewahren. Entscheidungen müss-
ten schriftlich begründet werden.“ Als völlig
realitätsfremd und unzutreffend wertet der
Verband Freier Berufe die Behauptung des
Gesetzgebers, dass kleinen und mittleren
Unternehmen zusätzliche Kosten nur dann
entstehen, „wenn sie im Geschäftsverkehr
unzulässige Unterscheidungen wegen der
vom Gesetz genannten Merkmale vorneh-
men.“ Vielmehr ist zu befürchten, dass ein

neues bürokratisches Monstrum mit diesem
Gesetz das Licht der Welt erblickt. Justizmi-
nisterin Beate Merk: „Dieser Angriff auf die
Vertragsfreiheit stellt unsere freiheitliche
Wirtschaftsordnung in Frage.“ 

Hoffnung auf Neuwahlen
Dennoch stehen die Aussichten nicht schlecht,
das rot-grüne Gesinnungsgesetz zu verhin-
dern. Auch wenn der Bundesrat am Gesetz-
gebungsverfahren selbst nicht beteiligt ist,
das Gesetz also nicht zustimmungspflichtig
ist, könnte es durch die angekündigten Neu-
wahlen dazu kommen, dass die Bundesregie-
rung den Gesetzentwurf auf Eis legt. Sollte das
Gesetz dennoch irgendwann einmal Rechts-
kraft erlangen, muss man schon dankbar
dafür sein, dass der Gesetzgeber das Benach-
teiligungsverbot zumindest auf familien-
rechtliche Schuldverhältnisse nicht anwen-
den will. Bei der Auswahl von Lebenspart-
nern darf also weiter „diskriminiert“ werden. 

Rechtsanwalt Peter Knüpper,
Hauptgeschäftsführer der BLZK

Die Bayerische Landeszahnärztekammer stiftet im Jahr 2005 ei-
nen mit  5.000,- ee ausgestatteten Preis, der von einem vom Vor-
stand der Bayerischen Landeszahnärztekammer gewählten
Kuratorium vergeben wird. Diesem gehören vier niedergelassene
Zahnärzte, zwei Angehörige einer bayerischen Universitäts-
zahnklinik (Zahnärzte) und als Vorsitzender der Präsident der
Bayerischen Landeszahnärztekammer ex officio an. 

Für die Zuerkennung des Preises gelten folgende Kriterien:

1. An der Bewerbung um den Förderpreis der Bayerischen Landes-
zahnärztekammer können nur Zahnärzte teilnehmen, die Mit-
glieder eines bayerischen zahnärztlichen Bezirksverbands sind –
unabhängig davon, ob sie an Universitäten, Firmen, unab-
hängigen Forschungseinrichtungen oder als niedergelassene
Zahnärzte bzw. Assistenten arbeiten. Einreichen können sowohl
Einzelpersonen als auch Autorengruppen.

2. Der Preis wird vergeben für wissenschaftliche Arbeiten, deren
Erkenntnisse und Aussagen für die Umsetzung in der zahn-
medizinischen Praxis wesentlich sind. Die Arbeit muss geistiges
Eigentum der/des Verfasser/s sein.

3. Eingereicht werden können Arbeiten, die noch unveröffent-
licht sind oder deren Publikation nicht länger als zwei Jahre
zurückliegt

4. Die Arbeiten sind anonymisiert und mit einem Kennwort auf
der betreffenden Arbeit versehen an folgende Anschrift zu richten:

Bayerische Landeszahnärztekammer
Vorstandssekretariat
– Kuratorium Förderpreis der BLZK –
Fallstraße 34
81369 München.

Die Arbeiten sind siebenfach in deutscher oder englischer Spra-
che druckfertig einzureichen. Der Sendung ist ein außen ledig-
lich mit dem betreffenden Kennwort der Arbeit versehener ver-
schlossener Umschlag beizufügen, in dem sich ein Blatt befin-
det, auf dem Name und Anschrift des Bewerbers mitgeteilt wer-
den.

5. Einsendeschluss ist der 25. Juli 2005.

6. Verstößt ein Bewerber gegen Bestimmungen dieser Richtlinien,
so scheidet er aus dem Bewerbungsverfahren aus.

7. Die Nichtvergabe des Preises ist möglich, wenn keine der Ar-
beiten dem Kuratorium preiswürdig erscheint.

8. Die Entscheidung des Kuratoriums ist endgültig. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen. Mit der Einreichung der Arbeit erkennt
der Bewerber die vorliegenden Kriterien des Förderpreises an.

Ausschreibung: Förderpreis 2005 der Bayerischen Landeszahnärztekammer




